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Wurde bei dir damals die Höhe festgelegt die du dazuverdienen darfst?

Zur Höhe des Verdienstes gibt es normalerweise keine Regelungen (der oft gehörte Unsinn,
dass bei zu hohem Verdienst ein Teil abgeliefert werden muss, gilt nur für Nebentätigkeiten
innerhalb des ÖD), nur zum Zeitaufwand, den der Nebenjob beanspruchen darf (die bereits
erwähnten 20 %).
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